
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/9/6 4Ob93/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1955

Norm

ABGB §1152 E

ABGB §1162b

AngG §6

AngG §29 Abs1

Rechtssatz

Auch die Risikoprämie ist ein Teil des "Entgeltes" im Sinne des AngG, auf das der Angestellte im Falle der

ungerechtfertigten Entlassung auch ohne Dienstleistung Anspruch hat.

Entscheidungstexte

4 Ob 93/55

Entscheidungstext OGH 06.09.1955 4 Ob 93/55

Veröff: Arb 6298

Schlagworte

SW: Prämie, Lohn, Gehalt, Remuneration, Belohnung
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